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Bundesamt für Gesundheit BAG  
Herr Thomas Christen  
Frau Sandra Schneider 
Abteilung Tarife und Grundlagen 
CH-3003 Bern 
 
 
 
 
Bern, 22.12.2022  

 
 

 
Hors Liste-Medikamente im Bereich Palliativ Care 
 
 
Sehr geehrte Frau Schneider 
Sehr geehrter Herr Christen 
 
 
Ausgangslage  
 
Seit geraumer Zeit verschärfen sich die Probleme bei der Abrechnung von Medikamenten, 
die bei ambulanten palliativen Behandlungen von schwerkranken Personen angewendet 
werden müssen, aber nicht auf der Spezialitätenliste (SL) aufgeführt sind. Es sind Substan-
zen, welche parenteral verabreicht werden, weil die Patientin, der Patient nicht mehr schlu-
cken oder weil der Magendarmtrakt oral verabreichte Medikamente nicht mehr aufnehmen 
kann. Viele dieser Substanzen sind in einer anderen Verabreichungsform auf der SL. Weshalb 
sie in der im Einzelfall benötigten Form nicht auf der SL gelistet sind, wissen wir nicht mit Si-
cherheit. Wir vermuten, dass es mit Preisbildungsüberlegungen zu tun haben könnte, oder 
dass diese Produkte lange Zeit vorwiegend im stationären Setting angewendet wurden. Eine 
Liste häufig betroffener Produkte finden Sie im Anhang. 
 
Lange Zeit haben die Krankenversicherer diese Medikamente grossmehrheitlich bezahlt. Nun 
steigt die Zahl der Fälle stark an, bei denen die Versicherer eine Kostengutsprache und/oder 
die Bezahlung verweigern. Aus formell juristischer Sicht mag dieses Vorgehen korrekt sein. 
Aus Sicht der Patientinnen und Patienten, der Ärztinnen und Ärzte sowie der Pflegenden ist 
diese Situation aus verschiedenen Gründen unhaltbar geworden: 
 
- Das Verfahren zum Erhalt der Kostengutsprache ist zum einen aufwendig. Zweitens dau-

ert der Prozess viel zu lange. Es ist in den genannten Fällen oft nicht möglich, mit der Be-
handlung zuzuwarten, bis der Administrationsprozess abgeschlossen ist. Drittens sind die  
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- Entscheidungen der Versicherer nicht vorhersehbar bzw. je nach Krankenversicherer bei 

identischen Fällen unterschiedlich. 
 

- Unter diesen Umständen müssen die betroffenen schwerkranken Menschen entweder 
darüber informiert werden und schriftlich bestätigen, dass sie die Behandlung im Falle ei-
ner Ablehnung des Versicherers selbst berappen oder aber die Leistungserbringer finan-
zieren die Behandlung. In einem Bereich, wo der Pflichtleistungscharakter der Behand-
lung gegeben ist, erachten wir das als unzumutbar. 

 
- Mit diesen Ablehnungen werden Anreize gesetzt, die Palliativbehandlungen stationär 

durchzuführen. Das entspricht erstens in den allermeisten Fällen nicht dem Wunsch der 
Patientinnen und Patienten. Zweitens führt dies zu Mehrkosten. Aus Sicht des KVG ist das 
als unwirtschaftlich zu bezeichnen, weil eben eine kostengünstigere Alternative besteht. 

 
 
Arbeiten der öffentlichen Hand 
 
Das BAG und das Parlament beschäftigen sich seit einigen Jahren intensiv mit Fragen rund 
um Palliativbehandlungen. Es sind entsprechende Vorstösse eingereicht worden. Und das 
BAG selber hat eine nationale Strategie wie auch zahlreiche Publikationen herausgebraucht.  
Dabei kommt klar heraus, dass die Tarifierung und die Finanzierung zwei der Problempunkte 
in der Palliative Care sind. Gleichzeitig wird immer deutlich formuliert, wie wichtig eine gute 
Palliativversorgung sowohl Bund wie Kantonen ist. 
 
 
Lösungsansätze 
 
Die Versicherer nehmen ihre Compliance Verpflichtungen in den letzten Jahren viel gewis-
senhafter wahr als in früheren Jahren. Sie engen daher den Spielraum für kulante – wenn 
auch vernünftige - Entscheidungen stark ein. Wir kommen zum Schluss, dass die geschilder-
ten Probleme unter diesen Umständen nicht allein zwischen den Leistungserbringern und 
den Versicherern geregelt werden können. 
Wir sind überzeugt, dass diese Umstände in weiten Kreisen als wesentliches Problem aner-
kannt ist und glauben, dass das Interesse an adäquater Lösung gross und nötig ist, und dass 
die Lösung keine Kostensteigerungen nach sich ziehen wird. 
 
Ohne vertiefte rechtliche Abklärungen vorgenommen zu haben, sehen wir momentan fol-
gende möglichen Ansatzpunkte: 
 
- Anpassung der KLV durch das Departement, welche die Pflicht zur Kostenübernahme und 

die entsprechenden Bedingungen explizit regelt. Allenfalls Anpassung der KVV, und zwar 
in Analogie mit den Artikeln 71a ff., wo ebenfalls ermöglicht worden ist, Regelungen zur 
Kostenübernahme von nicht gelisteten Produkten zu schaffen. 
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- Klassifizierung der erläuterten Umstände als Behandlungskomplex und Aufnahme der 
Kostenübernahmepflicht und der entsprechenden Bedingungen im Handbuch zur SL oder 
in einem Kreisschreiben. 

- Konkretisierung des ärztlichen Vertrauensprinzips in dem Sinne, als in diesem Bereich 
grundsätzlich darauf vertraut wird, dass die entsprechenden Produkte Pflichtleistung sind. 

- Schaffung einer Liste von Produkten mit Kostenübernahmepflicht, welche nicht auf Basis 
von Herstelleranträgen geschaffen wird, sondern vom EDI. 

 
Wahrscheinlich gibt es auch andere Varianten oder Kombinationen, welche zur Lösung der 
Problematik beitragen.  
 
 
Vorschlag weiteres Vorgehen 
 
Wir schlagen Ihnen vor, dass wir mit dem BAG die Hintergründe und Lösungsansätze im Rah-
men eines Treffens erörtern und gemeinsam eine konkrete Ausarbeitung beraten. Allenfalls 
wäre es auch sinnvoll, das Vorgehen und die Ansätze mit Vertretern der Krankenversicherer 
zu besprechen. 
 
Für die Patientinnen und Patienten und unsere Mitglieder ist es jedenfalls zentral, die beste-
henden Missstände zu beheben. Wir bitte Sie daher, uns zu einem Treffen einzuladen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

 
  

 
Dr. med. Andreas Weber Prof. Dr. med. David Blum Dr. med Philippe Luchsinger 
Präsident 
Verband der spezialisierten 
Palliative Care Teams (SPAC) 

Mitglied Vorstand  
palliative.ch 

Präsident  
Haus- und Kinderärzte Schweiz 
(mfe) 
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Beilage: Anhang: häufig betroffene Produkte Anhang: häufig betroffene Produkte 
 
Midazolam Inj Lsg 5 mg 1 ml Amp 
Midazolam inj Lsg 50 mg 10 ml Amp 
Morphin sintetica 500 mg 10 ml Durchstechflaschen 
Ketalar Inj Lsg 500 mg 10 ml Durchstechflaschen 
Ketamin sintetica 100 mg 2 ml Ampullen 
Tranexam Orpha Inj Lsg 500 mg 5 ml Amp 
Fentanyl Sintetica 0.1 mg 2 ml Amp 
Fentanyl Sintetica 0.5 mg 10 ml Amp 
Palladon inject 50 mg 1 ml Amp 
Palladon inject 2 mg 1 ml Amp 
Sandostatin Inj Lös 0.1 mg/ml (Einsatz ausserhalb Indikation) 
 


